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 Veröffentlicht am 29.05.1996

Rechtssatz

In der Verfolgungshandlung, welche die Verfolgungsverjährung zu unterbrechen geeignet ist, sind die verba legalia "...

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist es verboten in der Ö entlichkeit Alkohol zu trinken" sowie

"Gastgewerbetreibende dürfen weder selbst noch durch die im Betrieb beschäftigten Personen alkoholische Getränke

an Jugendliche ausschenken oder ausschenken lassen, wenn diesem Jugendlichen ... der Genuß von Alkohol verboten

ist" anzuführen. Geschieht das nicht, liegt keine entsprechende Verfolgungshandlung vor (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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